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(54) Abgasreinigungselement

(57) Ein Abgasreinigungselement mit einem Gehäu-
se (2) und einem in das Gehäuse (2) eingesetzten Mo-
nolithen (3) weist eine zwischen Gehäuse (2) und Mo-

nolith (3) angeordnete Matte (4) auf, die den Monolithen
(3) in dem Gehäuse (2) fixiert. Dabei ist die Matte (4) als
Hybridmatte bestehend aus einer Blähmatte (5) und eine
Fasermatte (6) aus oxidischen Fasern ausgelegt.



EP 1 640 579 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Abgasreinigungsele-
ment wie etwa einen Abgaskatalysator oder einen Par-
tikelfilter und insbesondere die Anordnung des entspre-
chenden Elementkörpers, beispielsweise eines Kera-
mikkörpers oder Monolithen, in einem Gehäuse nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0002] Aus der DE 3432 283 ist ein Abgaskatalysator
mit einem in einem metallischen Außengehäuse mit stirn-
seitigen, insbesondere konischen Abgaszu- und -abführ-
stutzen angeordneten porösen Keramikkörper bekannt.
Dieser Keramikkörper ist wabenartig strukturiert und
weist eine katalytisch wirksame Oberflächenbeschich-
tung auf. Zwischen dem Außengehäuse und dem Kera-
mikkörper ist ein thermisch isolierendes, vorzugsweise
aus einer so genannten Blähmatte bestehendes Feder-
kissen angeordnet. Derartige Keramikkörper werden als
Monolithen bezeichnet.
�[0003] Nachteilig an dem genannten Stand der Tech-
nik ist, dass die aus Silicaten, z.B. Aluminiumsilicaten,
einem Blähglimmer, beispielsweise Vermiculit, und ei-
nem organischen Bindemittel zusammengesetzte
Blähmatte nur bis ca. 750°C geeignet ist den Katalysa-
torkörper in dem Gehäuse zu lagern. Auch wenn sie
durch ihre Ausdehnung bei Hitze in der Lage ist, die Spal-
taufweitung zwischen Keramik und Blech zu kompensie-
ren, ist die Verwendung einer solchen Matte nicht bei
Dieselpartikelfiltern möglich, die erheblich heißer wer-
den.
�[0004] Aus dem Stand der Technik ist weiter die Ver-
endung einer Lagermatte aus polykristallinen Fasern be-
kannt. Derartige Fasern sind beispielsweise oxidische
Fasern wie Aluminiumoxid. Da sie sich bei Hitze nicht
ausdehnen, kann die erforderliche Klemmkraft zum Hal-
ten des Keramikkörpers nur durch die Elastizität der Fa-
sermatte erreicht werden. Sie sind gegenüber Blähmat-
ten leichter, druckfester, haben eine geringere Wärme-
leitfähigkeit und sind bis ca. 1200 °C temperaturbestän-
dig. Daher werden sie zur Lagerung des Keramikkörpers
von Dieselpartikelfiltern eingesetzt. Nachteilig ist jedoch,
dass die bei der Erwärmung entstehende Spaltaufwei-
tung zwischen Keramik und Blech durch die Federwir-
kung der Matte nur bedingt kompensierbar ist.
�[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Abgasreinigungselement wie einen Abgaskatalysator
oder Partikelfilter mit einer hoch temperaturbeständigen
Lagerung des Monolithen zu schaffen, bei dem auch bei
hohen Temperaturen die sichere Lagerung des Monoli-
then in dem Gehäuse gewährleistet ist.
�[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Abgasreini-
gungselement mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Die
Unteransprüche geben weitere günstige Ausführungs-
beispiele und Fortbildungen der Erfindung an.
�[0007] Erfindungsgemäß ist bei einem Abgasreini-
gungselement mit einem Gehäuse und einem in das Ge-
häuse eingesetzten Monolithen, bei dem zur Fixierung
des Monolithen eine Matte zwischen Gehäuse und Mo-

nolithen angeordnet ist, die Matte als Hybridmatte beste-
hend aus einer Blähmatte und einer Fasermatte aus oxi-
dischen Fasern ausgelegt.
�[0008] Die Kombination der zwei Matten vereint vor-
teilhaft die Eigenschaften beider Materialien. Die
Blähmatte sorgt für eine große HalteKraft und dichtet den
Monolith zugleich gegenüber dem Gehäuse ab, während
die Fasermatte die notwendige Temperaturbeständig-
keit aufweist.
�[0009] Vorteilhafterweise liegt die Blähmatte am Ge-
häuse und die Fasermatte am Monolithen an. Dadurch
kommt nur die hitzebeständigere Fasermatte mit dem
heißen Monolith in Kontakt und die Blähmatte zur Aus-
gleichung des Spalts zwischen Gehäuse und Monolithen
befindet sich im kühleren Außenbereich. Insbesondere
können die Blähmatte und die Fasermatte miteinander
verklebt sein.
�[0010] Voteilhafterweise sind die Fasern der Blähmat-
te und/�oder der Fasermatte biologisch abbaubar und die
Fasern der Blähmatte sowie der Fasermatte nicht lun-
gengängig, indem sie einen Durchmesser > 3 Pm und/
oder ein Länge/ �Durchmesserverhältnis < 3 aufweisen.
Dadurch wird die Verarbeitung, wie auch ein späteres
Recycling erleichtert, da keine oder nur geringe Gesund-
heitsgefährdung besteht.
�[0011] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form besteht die Hybridmatte aus mehreren aufeinander
folgenden Bläh- und Faserschichten.
�[0012] Der Monolith kann ein Keramikträger eines Ka-
talysators oder ein Keramikkörper eines Partikelfilters
sein.
�[0013] Die Erfindung wird nachfolgend in einem vor-
teilhaften Ausführungsbeispiel mithilfe der beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigt:�

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Abgasreinigungselements in schemati-
scher Querschnittsdarstellung und

Fig. 2 ein Diagramm der Haltekraft als Funktion der
Temperatur.

�[0014] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Ab-
gasreinigungselements 1, beispielsweise eines Rußpar-
tikelfilters im Querschnitt. In einem ovalen Gehäuse 2 ist
ein Monolith 3, der hier aus Keramik besteht, angeordnet.
Zwischen dem Gehäuse 2 und dem Monolith 3 ist eine
Hybridmatte 4 bestehend aus einer Blähmatte 5 und ei-
ner Fasermatte 6 aus oxidischen fasern, beispielsweise
Aluminiumoxid, derart angeordnet, dass die Blähmatte
4 nach außen am Gehäuse anliegt, während die Faser-
matte 6 innen am Monolithen 3 anliegt. Die Blähmatte 5
und die Fasermatte 6 sind mit einem geeigneten tempe-
raturbeständigen Klebstoff miteinander verklebt.
�[0015] Wenn das Abgasreinigungselement sich im Be-
trieb erhitzt, so wird die Blähmatte 5 durch die Fasermatte
6 der Hybridmatte 5 vor zu großer Hitze geschützt. Durch
die größere Ausdehnung der Blähmatte 5 wird der zwi-
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schen Gehäuse 2 und keramischem Monolith 3 entste-
hende Spalt kompensiert und auch bei hohen Tempera-
turen eine ausreichend große Haltekraft auf den Mono-
lithen 3 ausgeübt.
�[0016] Die Kombination der Blähmatte 5 und der Fa-
sermatte 6 in einer Hybridmatte 4 vereint somit die Vor-
teile beider unter Vermeidung der Nachteile. Daher ist
eine Verwendung bei Dieselpartikelfiltern möglich, die er-
heblich heißer als etwa bisherige Katalysatoren werden.
�[0017] Fig. 2 zeigt in einem Diagramm die Haltekraft
bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel als Funktion
der Temperatur. Als Hochwert ist schematisch die Hal-
tekraft H bzw. der Mattendruck und als Rechtswert die
Temperatur T aufgetragen. Die Linie I zeigt den Verlauf
der Haltekraft bei Verwendung von nur einer Blähmatte
nach dem Stand der Technik. Die Kurve II zeigt den Ver-
lauf der Haltekraft bei Verwendung von nur einer Faser-
matte nach dem Stand der Technik. Rechts von der senk-
rechten Linie, als Bereich DPF-R bezeichnet, befindet
sich der Temperaturbereich, in dem die Regeneration
eines Dieselpartikelfilters abläuft. Es ist gut zu sehen,
dass die Haltekraft der Blähmatte allein hier stark abfällt
und die der Fasermatte allgemein niedriger liegt.
�[0018] Die Linie III zeigt die Haltekraft des erfindungs-
gemäßen Ausführungsbeispiels mit einer Hybridmatte 4
bestehend aus der Kombination aus Blähmatte 5 und
Fasermatte 6. Die Haltekraft ist bei hohen Temperaturen
signifikant höher und auch der Monolith 3 eines Partikel-
filters wird somit insbesondere im Temperaturbereich
DPF-R einer Regeneration eines Partikelfilters sicher ge-
halten.

BEZUGSZEICHENLISTE

�[0019]

1 Abgasreinigungselement
2 Gehäuse
3 Monolith
4 Hybridmatte
5 Blähmatte
6 Fasermatte

Patentansprüche

1. Abgasreinigungselement mit einem Gehäuse (2)
und einem in das Gehäuse (2) eingesetzten Monolith
(3), der von einer zwischen Gehäuse (2) und Mono-
lith (3) angeordneten Matte (4) gelagert ist, die den
Monolithen (3) in dem Gehäuse (2) fixiert, �
dadurch gekennzeichnet, dass
die Matte (4) eine Hybridmatte bestehend aus einer
Blähmatte (5) und einer Fasermatte (5) aus oxidi-
schen Fasern ist.

2. Abgasreinigungselement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hybridmatte (4)

so angeordnet ist, dass die Blähmatte (5) am Ge-
häuse (2) und die Fasermatte (6) am Monolithen (3)
anliegt.

3. Abgasreinigungselement nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Blähmatte (5)
und die Fasermatte (6) miteinander verklebt sind.

4. Abgasreinigungselement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fasern der Blähmatte (5) und/�oder der Fa-
sermatte (6) biologisch abbaubar sind.

5. Abgasreinigungselement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fasern der Blähmatte (5) und/�oder der Fa-
sermatte (6) nicht lungengängig sind und einen
Durchmesser > 3 Pm und/�oder ein Länge/�Durch-
messerverhältnis < 3 aufweisen.

6. Abgasreinigungselement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hybridmatte mehrere aufeinander folgen-
de Lagen aus Blähmatte (5) und Fasermatte (6) auf-
weist.

7. Abgasreinigungselement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Monolith (3) ein Keramikträger für einen
Katalysator ist.

8. Abgasreinigungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Monolith (3) ein Keramikkörper eines Parfikeifilters
ist.
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